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Vorlage 
 

  

zuständig: Fachbereich 40 / Schulen und Sport 

Antrag auf Sprengeländerung aufgrund des geplanten Grundschul-Neubaus der 
Christian-Wolfrum-Grundschule 

Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

25.01.2022 Bildungsbeirat nicht öffentlich 
31.01.2022 Haupt- und Finanzausschuss nicht öffentlich 
07.02.2022 Stadtrat öffentlich 

  

 
Vortrag: 

 
Aufgrund des geplanten Neubaus der Christian-Wolfrum-Grundschule bittet die Regierung von Oberfranken 
mit Schreiben vom 21.10.2021 um Antrag auf Sprengeländerung als Voraussetzung der Prüfung einer evtl. 

Förderung des Neubaus. 
 
Hierzu ist vorgesehen das Straßen-Umsprengelungskonzept (von den Sprengeln der Neustädter-Grundschule 

und der Sophien-Grundschule werden Schüler dem Sprengel der Christian-Wolfrum-Grundschule zugeordnet) 
auf Grundlage der Schülerzahlprognose des staatl. Schulamtes und des Einwohnermeldeamtes der Stadt Hof 
ab Fertigstellung des neu zu errichtenden Grundschulgebäudes umzusetzen. Diese Umsetzung könnte dann 

eventuell zu Beginn des Schuljahres 2024/25 oder später erfolgen (nach absehbarer Baufertigstellung 
variabel). 
 

Sophien-GS: 
Gesamte Bismarckstr., Biengäßchen, Lorenzstr., Mühlstr. und Mühlberg (ca. 50 Schüler lt. Einwohneramt) 
 

Neustädter-GS: 
Gesamte Fischergasse, Altstadt und Rähmberg (ca. 20 Schüler lt. Einwohneramt) 
 

  
Zur geplanten Umsprengelung von der Neustädter-Grundschule und der Sophien-Grundschule zur Christian-
Wolfrum-Grundschule wurde Folgendes von Vertretern der Regierung von Oberfranken in Abstimmung mit 

dem Staatlichen Schulamtes angemerkt: 
 

 Durch die Sprengeländerung sind die Neustädter- und die Sophien-Grundschule nicht in ihrem 

Bestand gefährdet.  
 

 Die bestehende große Raumnot an der Sophienschule könnte durch eine Verringerung der 
Schülerzahl behoben werden. 

  

 Für die betroffenen Neustädter-Grundschüler, die im Anschluss eine Mittelschule besuchen, bedeutet 
die Umsprengelung keine Veränderung, da die Schüler aus diesen Wohngebieten bereits jetzt nahezu 

vollständig an die Christian-Wolfrum-Mittelschule wechseln. Die von der Sprengeländerung 
betroffenen Grundschüler der Sophienschule befinden sich räumlich näher an der Christian-Wolfrum-
Mittelschule als an der Münster-Mittelschule, die sie im Anschluss bislang besuchen müssten. Einige 

der Sophienschul-Grundschüler gehen auch jetzt schon im Anschluss an die Christian-Wolfrum-
Mittelschule.  

 

 Die Christian-Wolfrum-Mittelschule kann ihre renovierungsbedürftigen Außenstandorte (Alte 
Angerschule sowie Schulhaus Leimitz) aufgeben und alle Schülerinnen und Schüler, einschließlich 
der offenen Ganztages-Gruppen der Mittelschule, in einem Schulhaus unterbringen.  

 
Die Sprengeländerung ist Voraussetzung für die Festlegung des Bedarfes an Klassen bei dem angestrebten 
Neubau der Christian-Wolfrum-Grundschule Hof.  
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Beschlussvorschlag: 

 
Es wird vorgeschlagen der Sprengeländerung von der Neustädter-Grundschule und der Sophien-Grundschule 
zur Christian-Wolfrum-Grundschule die Zustimmung zu erteilen. Die Verwaltung wird beauftragt das 

Umsprengelungsverfahren bei der Regierung von Oberfranken zu beantragen.  
 
 

II.  UB 3 mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
III. FB 14 mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

 
IV. Zur Vorberatung in die Sitzung des Bildungsbeirates am 25.01.2022.  
 

V. Zur Vorberatung in die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.01.2022. 
 
VI. Zur Beschlussfassung in die Sitzung des Stadtrates am 07.02.2022.  

 
 
Hof, 17.01.2022 

 
gez. 
 

Klaus Wulf 
Unternehmensbereichsleiter 
Schulen, Jugend, Soziales, Sport 
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